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Die 47. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates 

 

der Stadt Hoyerswerda findet am 

 

Dienstag, dem 29.10.2013 um 17:00 Uhr 

 

im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 

Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,  

 

statt. 

 

Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
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Tagesordnung für die 47. (ordentl.) Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Hoyerswerda am 
29.10.2013 
 

 

Öffentlich 
 

 

1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 

 und der Beschlussfähigkeit 

 

2 Fragestunde der Einwohner 

 

3 Niederschrift der 46. (ordentl.) Sitzung des 

 Stadtrates vom 24.09.2013 

 

4 Vergabe von Leistungen nach VOL/A: 

 Full-Service-Miete Kopiertechnik 
 BV0803-I-13 

 

5 Vergabe der "Günter-Peters-Ehrennadel" 2013 

 für besonderes ehrenamtliches Engagement 

 in der Stadt Hoyerswerda 
 BV0808-I-13 

 

6 3. Änderung der Gestaltungssatzung 

 "Hoyerswerda-Altstadt" (Änderungsbeschluss) 
 BV0809-I-13 

 

7 Bebauungsplan Grünstraße / Spremberger 

 Straße 

 3. Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 2 

 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13a BauGB 

 hier: Bestätigung des Entwurfs 
 BV0812-I-13 

 

8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Einzel-

 handelsstandort Schulstraße, östlicher Teil - 

 Stadt Hoyerswerda 

 hier: Abwägungsentscheidungen zu den ein-

 gegangenen Stellungnahmen aus der Beteili-

 gung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 zum Bebauungsplanentwurf (Abwägungsbe-

 schluss) 
 BV0813-I-13 

 

9 Flächennutzungsplan Stadt Hoyerswerda 

 hier: 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 3 und 8 

 des BauGB 
 BV0814-I-13 

 

10 Durchführung der Stadtumbaumaßnahme 

 "Errichtung eines Glockenturmes im Neustadt-

 zentrum" 
 BV0815-I-13 

 

11 Durchführung der Stadtumbaumaßnahme 

 "Wohnumfeldgestaltung der Heinrich-Mann-

 Straße 1-6 und Neugestaltung des Hofberei-

 ches im Zuge der Rekonstruktion der Wohn-

 bebauung" 
 BV0816-I-13 

 

12 Durchführung der Stadtumbaumaßnahme 

 "Erneuerung des Gebäudes Dietrich-

 Bonhoeffer-Straße 1-3 für die Unterbringung 

 der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung 

 "Konrad-Zuse-Computermuseum"- 2. Bauab-

 schnitt (2.BA)" 
 BV0817-I-13 

 

13 Durchführung der Stadtumbaumaßnahme 

 "Abbruch von 31 Garagen an der U 6  

 L.-Herrmann-Straße" 
 BV0818-I-13 

 

14 Umbau, Sanierung und Erweiterung "Bürger-

 zentrum Konrad Zuse - Braugasse 1" 

 Braugasse 1-2, 02977 Hoyerswerda 

 Los 36 - Elektroinstallationen; Vergabe-Nr. 

 I/60.21/13/23-VOB 
 BV0820-I-13 

 

15 Entsendung einer sachkundigen Einwohnerin 

 in den Seniorenbeirat 
 BV0822-I-13 

 

16 Beschluss zum Verkauf der Flurstücke der 

 Stadt Hoyerswerda des ehemaligen 

 Dienstleistungskomplexes L.-Herrmann-Str. 

 86-88 
 BV0826-1/4-13 

 

17 Beschluss zur Änderung des Flächen-

 nutzungsplanes, L.-Herrmann-Str. 86-88 

 (Gebiet ehemals „Kühnichter Heide“) 
 BV0827-1/4-13 

 

18 Anfragen und Mitteilungen 
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Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
Monat November 2013 
 

Verwaltungsausschuss 05.11.2013 17.00 Uhr 

   Neues Rathaus 

   Sitzungssaal, 

   S.-G.-Frentzel-Str. 1 

 

Technischer Ausschuss 06.11.2013 17.00 Uhr 

   Neues Rathaus 

   Sitzungssaal, 

   S.-G.-Frentzel-Str. 1 

 

OR Bröthen/Michalken 04.11.2013 18.00 Uhr 

   Bürgerhaus, 

   Schäferweg 3 

   Bröthen/Michalken 

 

OR Knappenrode  13.11.2013 18.30 Uhr 

   Gemeindezentrum 

   K.-Marx-Straße 1 

   Knappenrode 

 

OR Schwarzkollm 19.11.2013 19.00 Uhr 

   Frentzelhaus, 

   Kubitzberg 1 

   Schwarzkollm 

 

OR Zeißig  21.11.2013 18.00 Uhr 

   Feuerwehrgebäude, 

   Dorfaue 6a 

   Zeißig 

 

OR Dörgenhausen 27.11.2013 19.00 Uhr 

   Gemeindesaal 

   Dörgenhausen 

 

Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen entneh-

men Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-

chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1. 

 

Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-

nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-

chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1 

und an den Bekanntmachungstafeln der jeweiligen 

Ortschaft. 

 

 

Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 45. 
(ordentlichen) Sitzung des Technischen Aus-
schusses am 09.10.2013 gefassten Beschlüsse 
 

Der Technische Ausschuss beschloss: 

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung auf der 

Grundlage des § 3 Abs. 1 VOL/A werden die Grab-

rückbau- und Grabaushubarbeiten auf den Friedhöfen 

der Stadt Hoyerswerda ab dem 01.01.2014 mit einer 

geprüften Angebotssumme in Höhe von 28.301,18 

EUR/a für einen Zeitraum von zwei Jahren mit einer 

zweijährigen Verlängerungsoption bis spätestens 

31.12.2017 an die Firma Landschaftsbau- & pflege,  

E. Sommer, 02699 Königswartha vergeben. 
Beschluss-Nr. 0806-I-13/142/TA/45 

 

Der Technische Ausschuss beschloss: 

Der Vertrag vom 23.07.2010 mit dem Bauingenieurbüro 

Jürgen Trispel zur Planung der Außenanlagen für das 

Vorhaben „Umbau und Erweiterung Lessing – Gymna-

sium“ wird erweitert. Die Vertragserweiterung umfasst 

die Änderungsplanung bzw. Neuplanung der Außenan-

lagen im Bereich des vorhandenen Schulgebäudes 

sowie die Sportaußenanlagen an der Zweifeldschul-

sporthalle. Die Planungskosten erhöhen sich auf Basis 

der Kostenberechnung um voraussichtlich 14.314,75 € 

auf 45.007,91 €. 

Beschluss-Nr. 0810-I-13/143/TA/45 

 

Der Technische Ausschuss beschloss: 

Für das Bauvorhaben Umbau, Sanierung und Erweite-

rung „Bürgerzentrum Konrad Zuse – Braugasse 1“ wird 

die Leistung für das Los 8 – Putz- und Stuckarbeiten 

an die Firma AZ-Bau, Andreas Zschieschang, 

Bröthener Straße 26, 02977 Hoyerswerda zu einer 

geprüften Angebotssumme von 226.634,01 € verge-

ben. 
Beschluss-Nr. 0811-I-13/144/TA/45 

 

Der Technische Ausschuss beschloss: 

Für das Bauvorhaben „Außenanlagen Bürgerzentrum 

Knappenrode“ werden die Bauleistungen an die Bauun-

ternehmen Martin Stolle GmbH, Milkeler Straße 51, 

02699 Königswartha zu einer geprüften Angebots-

summe von 209.876,91 € vergeben 
Beschluss-Nr. 0819-I-13/145/TA/45 

 

Der Technische Ausschuss beschloss: 

Für das Bauvorhaben „Ausbau Gehweg Maria-

Grollmuß-Straße“ werden die Bauleistungen an die Fa. 

Tiefbau – Silvio Bensch, Südstraße 7, 02979 Spreetal 

zu einer geprüften Angebotssumme von 41.292,60 € 

vergeben. 
Beschluss-Nr. 0821-I-13/146/TA/45 
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Berufsausbildung 2014 
 

Sie arbeiten gern mit Menschen, suchen eine verant-

wortungsvolle Aufgabe und mögen Abwechslung und 

Vielseitigkeit? Die Stadtverwaltung Hoyerswerda bietet 

zum 01.09.2014 eine spannende und anspruchsvolle 

Ausbildung im Beruf: 

 
• Verwaltungsfachangestellte/r 

(Fachrichtung Kommunaltverwatung/Landesverwaltung) 

 

Voraussetzung für diese Ausbildung ist mindestens der 

erfolgreiche Abschluss der Realschule. 

Auf unserer Homepage www.hoyerswerda.de finden 

Sie unter „Einwohner → Rathaus Aktuell → Stellen-

ausschreibungen“ weitere wichtige Informationen über 

die Ausbildung und das Bewerbungsverfahren. 

 

Neben einer qualifizierten Ausbildung erhalten Sie eine 

tarifliche Ausbildungsvergütung und weitere Sozialleis-

tungen nach Tarifvertrag (TVAöD). 

 

Sie sind interessiert und erfüllen die Voraussetzungen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Richten Sie 

diese mit den üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum 

 
11. November 2013 

 

an folgende Anschrift: 

 

Stadtverwaltung Hoyerswerda 

FB Innerer Service und Finanzen 

FG Personalverwaltung 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

 

 

Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 
VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zentrale Vergabestelle 

S. – G .- Frentzel - Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 

E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 

 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 

 

Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

VOB/A 

 

c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektro-

nischem Weg. 

 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist: 
 

Bauauftrag – Stahlbauarbeiten 

 
e) Ort der Ausführung: 

 

Bürgerzentrum Konrad Zuse 

Braugasse 1-2 

02977 Hoyerswerda 

 
f) Art und Umfang der Leistung: 

Das seit 1999 ungenutzte unter Denkmalschutz ste-

hende Gebäude in der Braugasse 1-2 soll wieder in 

Nutzung gehen. Dafür sind umfangreiche Umbau-, 

Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten durchzuführen.  

Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Durchführung 

von Stahlbauarbeiten am entstehenden Neubau (Teil-

objekt III). 

 

Los 7 – Stahlbauarbeiten TO III; Vergabe – Nr. 

I/60.21/13/39-VOB  

 

· ca. 1,6 t Stahlfachwerkbinder aus Walzprofilen; 

· ca. 1,0 t Stahlbrücke Fluchtweg außen aus Walz-

profilen; 

· Geländerstiele und Holme aus Quadratrohr; 

· 20 m² Brüstungsverglasungen; 

· Edelstahlhandläufe 

 

g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 

 

h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufge-

teilt. 

 
i) Ausführungsfrist: 

 

Beginn der Arbeiten: 09.12.2013 

Ende der Arbeiten: 25.04.2014 

 
j)  Zulässigkeit von Nebenangeboten 

 

Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-

gebotes zugelassen. 

http://www.hoyerswerda.de/
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k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind 
zu richten an: 

 

Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 

bei: 

 

SDV Vergabe GmbH 

Tharandter Straße 35 

01159 Dresden 

Tel. 0351 4203-1477 Fax 0351 4203-1460 

Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 

URL: www.vergabe24.de 

 

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 

 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 

 

Papierform der Vergabeunterlagen: 49,44 EUR 

 

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 

unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.21/13/39-

VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die Bezah-

lung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch 

Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto 

der  

 

SDV Vergabe GmbH 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Konto-Nr. 3200066228 

BLZ 850 503 00  erfolgen. 

 

Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-

lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 

kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 

Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-

Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 

auf CD-ROM.  

 

Elektronische Form der Vergabeunterlagen:  23,80 EUR 

 

ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 

nicht erstattet. 

 
m) Frist für Teilnahmeanträge 

 

entfällt 

 

n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: 

 
05.11.2013 11.00 Uhr 

 
o) Anschrift, an die die Angebote 
SCHRIFTLICH zu richten sind: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zimmer 1.12 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

 
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein 

müssen: deutsch 

 
q) Eröffnung der Angebote: 

 
05.11.2013 11.00 Uhr 

 
 Ort der Eröffnung der Angebote: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Neues Rathaus 

S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  

Erdgeschoss, Zimmer 1.16 

Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 

deren Bevollmächtigte anwesend sein. 

 
r) Geforderte Sicherheiten:  

 

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Ab-

rechnungssumme  

Hinweis: Die Sicherheit für die Gewährleistung ist nur 

mit Übergabe einer Bankbürgschaft möglich. 

 

s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 

16 VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 

Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 

 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  

 

Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 

Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 

Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 

Vertreters. 

 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters: 

 

· Kopie über den Eintrag in die Handwerksrolle/-karte 

· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 

mailto:vergabeunterlagen@sdv.de
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
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· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 

entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 

· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-

sondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-

zen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen 

· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-

rung 

· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Be-

 rufsgenossenschaft und der Krankenkasse 

Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 

drei Monate sein. 

· Nachweis nach DIN 14675 für die Errichtung der 

Brandmeldeanlage 

 

Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-

unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-

führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-

klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 

Eignung) erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige 

Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, 

deren Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-

sprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter 

kann die geforderten Angaben auch durch Einzelnach-

weise erbringen.  

 

ZWINGEND VORZULEGEN IST: 

 

· Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7, Klasse C 

 

v) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 

 
09.12.2013 

 
w) Nachprüfstelle: 

 

Landratsamt Bautzen 

Rechts- und Kommunalamt 

Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 

Tel.: 03591 5251 15300, Fax: 03591 5250 15300 

E – Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 

 
SONSTIGES: 

Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 

frankierten und adressierten Rückumschlages im An-

gebotsschreiben angefordert werden. 

 

Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 

 

Online auf www.vergabe24.de am: 17.10.2013 

Gedruckte Fassung am:  23.10.2013 

 

 

Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 
VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zentrale Vergabestelle 

S. – G .- Frentzel - Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 

E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 

 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 

 

Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

VOB/A 

 

c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektro-

nischem Weg. 

 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist: 

 

Bauauftrag – Zimmer- und Holzbauarbeiten 

e) Ort der Ausführung: 

 

Bürgerzentrum Konrad Zuse 

Braugasse 1-2 

02977 Hoyerswerda 

 
f) Art und Umfang der Leistung: 

 

Das seit 1999 ungenutzte unter Denkmalschutz ste-

hende Gebäude in der Braugasse 1-2 soll wieder in 

Nutzung gehen. Dafür sind umfangreiche Umbau-, 

Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten durchzuführen.  

Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Durchführung 

von Zimmer- und Holzbauarbeiten am Altbau (Teilob-

jekt I) und am entstehenden Neubau (Teilobjekt III). 

 

Los 5.1 – Zimmer- und Holzbauarbeiten TO I und TO 

III; Vergabe – Nr. I/60.21/13/40-VOB 

 

HOLZBALKENDECKE TEILOBJEKT I 

· 365 m² Einschub aus Rauhspund, Auffüllung mit 

Quarzsand; 

· 365 m² zweilagige Beplankung mit OSB-

Verlegeplatten; 

 

mailto:rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de
http://www.vergabe24.de/
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DACHKONSTRUKTION TEILOBJEKT III 

· 11 m³ Kantholz liefern, Nadelvollholz, C24, S10; 

· 350 m Kantholz abbinden/verlegen; 

· Verbindungsmittel gemäß Statik; 

· 9 St. Lichtschachtverkleidung 

 

g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 

 

h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufge-

teilt. 

 
i) Ausführungsfrist: 

 

Beginn der Arbeiten: 09.12.2013 

Ende der Arbeiten: 31.03.2014 

 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 

 

Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-

gebotes zugelassen. 

 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind 
zu richten an: 

 

Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 

bei: 

SDV Vergabe GmbH 

Tharandter Straße 35 

01159 Dresden 

Tel. 0351 4203-1477 Fax 0351 4203-1460 

Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 

URL: www.vergabe24.de 

 

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 

 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 

 

Papierform der Vergabeunterlagen: 39,27 EUR 

 

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 

unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.21/13/40-

VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die Bezah-

lung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch 

Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto 

der  SDV Vergabe GmbH 

 Ostsächsische Sparkasse Dresden 

 Konto-Nr. 3200066228 

 BLZ 850 503 00  erfolgen. 

 

Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-

lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 

kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 

Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-

Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 

auf CD-ROM. 

 

Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 23,80 EUR 

 

ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 

nicht erstattet. 

 

m) Frist für Teilnahmeanträge entfällt 

 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: 

 
05.11.2013 11.30 Uhr 

 
o) Anschrift, an die die Angebote 
SCHRIFTLICH zu richten sind: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zimmer 1.12 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

 
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst 

sein müssen:  deutsch 

 
q)  Eröffnung der Angebote: 

 
05.11.2013 11.30 Uhr 

 
 Ort der Eröffnung der Angebote: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Neues Rathaus 

S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  

Erdgeschoss, Zimmer 1.16 

Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 

deren Bevollmächtigte anwesend sein. 

 
r) Geforderte Sicherheiten:  

 

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Ab-

rechnungssumme  

Hinweis: Die Sicherheit für die Gewährleistung ist nur 

mit Übergabe einer Bankbürgschaft möglich. 

mailto:vergabeunterlagen@sdv.de
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/


Ausgabe 732   Seite 

Amtliche Bekanntmachungen /Hamtske wozjewjenja 
 

 

 8 

s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 

16 VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 

Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 

 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  

 

Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 

Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 

Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 

Vertreters. 

 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters: 

 

· Kopie über den Eintrag in die Handwerksrolle/-karte 

· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 

· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 

entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 

· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-

sondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-

zen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen 

· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-

rung 

· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Be-

 rufsgenossenschaft und der Krankenkasse 

Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 

drei Monate sein. 

· Nachweis nach DIN 14675 für die Errichtung der 

Brandmeldeanlage 

 

Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-

unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-

führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-

klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 

Eignung) erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige 

Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, 

deren Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-

sprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter 

kann die geforderten Angaben auch durch Einzelnach-

weise erbringen.  

 

v) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 

 
09.12.2013 

 
w) Nachprüfstelle: 

 

Landratsamt Bautzen 

Rechts- und Kommunalamt 

Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 

Tel.: 03591 5251 15300, Fax: 03591 5250 15300 

E – Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 

 
SONSTIGES: 

 

Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 

frankierten und adressierten Rückumschlages im An-

gebotsschreiben angefordert werden. 

 

Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 

 

Online auf www.vergabe24.de am: 17.10.2013 

Gedruckte Fassung am:  23.10.2013 

 

 

Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 
VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zentrale Vergabestelle 

S. – G .- Frentzel - Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 

E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 

 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 

 

Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

VOB/A 

 

c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektro-

nischem Weg. 

 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist: 

 

Bauauftrag – Dachabdichtungs- und Dachklempnerar-

beiten 

 
e) Ort der Ausführung: 

 

Bürgerzentrum Konrad Zuse 

Braugasse 1-2 

02977 Hoyerswerda 

 
f) Art und Umfang der Leistung: 

 

Das seit 1999 ungenutzte unter Denkmalschutz ste-

hende Gebäude in der Braugasse 1-2 soll wieder in 

mailto:rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de
http://www.vergabe24.de/
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Nutzung gehen. Dafür sind umfangreiche Umbau-, 

Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten durchzuführen.  

Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Durchführung 

von Dachabdichtungs- und Dachklempnerarbeiten am 

entstehenden Neubau (Teilobjekt III). 

 

Los 6.1 – Dachabdichtungs- und Dachklempnerarbei-

ten TO III; Vergabe – Nr. I/60.21/13/41-VOB  

  

Dachabdichtungsarbeiten auf Stahlbetondecken:  

▪ 405 m² Dampfsperre und Notabdichtung aus 

Elastomerbitumendampfsperrbahnen;   

▪ 405 m² Elastomerbitumenbahn mehrlagig mit Kies-

schüttung;  

▪ 405 m² Gefälledämmung;  

▪ 50 m Attikaabdeckung Titanzink 

 

Dachabdichtungsarbeiten auf Holzdachflächen: 

▪ 150 m² Dampfsperre und Notabdichtung aus 

Elastomerbitumendampfsperrbahnen;   

▪ 150 m² Elastomerbitumenbahn mehrlagig mit Kies-

schüttung; 

▪ 5 St Lichtkuppeln/RWA mit Motorantrieb; 

▪ 1 St Modulare Bus Notstromsteuerzentrale für RWA; 

▪ 1 St Notstromsteuerzentrale für RWA 

 

g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 

 

h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufge-

teilt. 

 
i) Ausführungsfrist: 

 

Beginn der Arbeiten: 06.01.2014 

Ende der Arbeiten: 12.06.2014 

 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 

 

Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-

gebotes zugelassen. 

 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind 
zu richten an: 

 

Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 

bei: 

 

SDV Vergabe GmbH 

Tharandter Straße 35 

01159 Dresden 

Tel. 0351 4203-1477 Fax 0351 4203-1460 

Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 

URL: www.vergabe24.de 

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 

 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 

 

Papierform der Vergabeunterlagen: 22,85 EUR 

 

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 

unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.21/13/41-

VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die Bezah-

lung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch 

Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto 

der  

 

SDV Vergabe GmbH 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Konto-Nr. 3200066228 

BLZ 850 503 00  erfolgen. 

 

Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-

lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 

kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 

Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-

Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 

auf CD-ROM.  

 

Elektronische Form der Vergabeunterlagen ::  11,90 EUR 

 

ist mit kostenpflichtigem Zugang unter  

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 

nicht erstattet. 

 
m) Frist für Teilnahmeanträge 

 

entfällt 

 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: 

 
06.11.2013 11.00 Uhr 

 
o) Anschrift, an die die Angebote 
SCHRIFTLICH zu richten sind: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zimmer 1.12 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

 

mailto:vergabeunterlagen@sdv.de
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
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p) Sprache, in der die Angebote abgefasst 

sein müssen: deutsch 

 
q) Eröffnung der Angebote: 

 
06.11.2013 11.00 Uhr 

 
 Ort der Eröffnung der Angebote: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Neues Rathaus 

S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda, 

Erdgeschoss, Zimmer 1.16 

Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 

deren Bevollmächtigte anwesend sein. 

 
r) Geforderte Sicherheiten:  

 

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Ab-

rechnungssumme  

Hinweis: Die Sicherheit für die Gewährleistung ist nur 

mit Übergabe einer Bankbürgschaft möglich. 

 

s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 

16 VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 

Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 

 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  

 

Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 

Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 

Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 

Vertreters. 

 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters: 

 

· Kopie über den Eintrag in die Handwerksrolle/-karte 

· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 

· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 

entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 

· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-

sondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-

zen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen 

· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-

rung 

· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Be-

rufsgenossenschaft und der Krankenkasse 

Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 

drei Monate sein. 

· Nachweis nach DIN 14675 für die Errichtung der 

 Brandmeldeanlage 

 

Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-

unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-

führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-

klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 

Eignung) erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige 

Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, 

deren Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-

sprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter 

kann die geforderten Angaben auch durch Einzelnach-

weise erbringen.  

 

v) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 

 
16.12.2013 

 
w) Nachprüfstelle: 

 

Landratsamt Bautzen 

Rechts- und Kommunalamt 

Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 

Tel.: 03591 5251 15300, Fax: 03591 5250 15300 

 E – Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 

 
SONSTIGES: 

Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 

frankierten und adressierten Rückumschlages im An-

gebotsschreiben angefordert werden. 

 

Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 

 

Online auf www.vergabe24.de am: 18.10.2013 

Gedruckte Fassung am:  23.10.2013 
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Satzung der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda 
über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Badestrand Westufer Scheibe-See“ – Stadt 
Hoyerswerda 
 

 

Schlussbekanntmachung zum Satzungsbeschluss 

gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

1. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Bade-

strand Westufer Scheibe-See“ – Stadt Hoyerswer-

da in der Fassung vom Juni 2012 wurde entspre-

chend § 10 Abs. 1 BauGB i. g. F. vom Stadtrat der 

Stadt Hoyerswerda in seiner 34. (ordentlichen) Sit-

zung am 17.07.2012, bestehend aus dem Teil A 

Planzeichnung (Anlage 1 der Bekanntmachung) 

und dem Teil B Ergänzung der textliche Festset-

zungen (Anlagen 2 der Bekanntmachung) als Sat-

zung beschlossen. 

2. Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB i. g. F. bekannt gemacht. Die Sat-

zung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

tritt am Tage dieser Bekanntmachung in Kraft. 

3. Die Satzung und die Begründung zur 1. Änderung 

des Bebauungsplanes sind im Fachbereich Bau 

der Stadt Hoyerswerda, Altes Rathaus, Markt 1 

niedergelegt. Jedermann kann dort im Fachdienst 

Stadtplanung, Zimmer 1.12 während der Sprech-

zeiten 

 

Mo  08.30 bis 12.00 Uhr 

Die 08.30 bis 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr 

Mi geschlossen, Termine nach Vereinbarung 

Do 08.30 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr 

Fr 08.30 bis 12.00 Uhr 

 

kostenlos in die Satzungsunterlagen einsehen und 

über deren Inhalt Auskunft erlangen. 

 

Geltungsbereich: 

 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der  

1. Änderung des Bebauungsplanes ist in den Anlage 1 

der Bekanntmachung nachrichtlich wiedergegeben. Der 

Geltungsbereich liegt an der westlichen Flanke des 

bereits rechtkräftigen Bebauungsplanes „Badestrand 

Westufer Scheibe-See“. Die Grenze verläuft westlich 

des öffentlich gewidmeten Waldweges zur Staatsstraße 

S 108, Flurstück 20/1, bis zur südlichen Grenze des 

Anliegergrundstücks 28 aus der Flur 9 der Gemarkung 

Zeißig. 

 

Hinweise: 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 

Weiterhin wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 

für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 

diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 
 

Zudem gelten nach § 4 Abs. 4 Satz SächsGemO Sat-

zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 

nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 

zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach §52 Abs. 2 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 

gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 

1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 

machen. 
 

 

Hoyerswerda, den 16.10.2013 

 

Skora 

Oberbürgermeister 
 
Anlagen 
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Satzung der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda 
über die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Spremberger Straße/Teschenstraße“  
 

Schlussbekanntmachung zum Satzungsbeschluss 

gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sprem-

berger Straße/Teschenstraße“ – Stadt Hoyerswer-

da in der Fassung vom Juli 2013 wurde entspre-

chend § 10 Abs. 1 BauGB i. g. F. vom Stadtrat der 

Stadt Hoyerswerda in seiner 45. (ordentlichen) Sit-

zung am 30.07.2013, bestehend aus dem Teil A 

zeichnerische Festsetzungen (Anlage 1 der Be-

kanntmachung) und dem Teil B textliche Festset-

zungen (Anlagen 2 der Bekanntmachung) als Sat-

zung beschlossen. 

2. Parallel mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes 

wurden die Entwicklungsabsichten des zurzeit 

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der 

Stadt Hoyerswerda (wirksam mit der öffentlichen 

Bekanntmachung am 12.07.2006) geändert. Diese 

Änderung erfolgte im Zuge der 3. Änderung des 

Flächennutzungsplanes, welche mit Bescheid des 

Landratsamtes Bautzen vom 01.10.2013, Akten-

zeichen 621.39:HY-03, genehmigt wurde. 

3. Die Genehmigung der 2. Änderung des Be-

bauungsplanes durch die obere Verwaltungsbe-

hörde, erfolgte mit Bescheid des Landratsamtes 

Bautzen vom 28.08.2013 (AZ: 621.P0817). 

4. Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB i. g. F. bekannt gemacht. Die Sat-

zung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes 

tritt am Tage dieser Bekanntmachung in Kraft. 

5. Die Satzung und die Begründung zur 2. Änderung 

des Bebauungsplanes sind im FB Bau der Stadt 

Hoyerswerda, Altes Rathaus, Markt 1 niedergelegt. 

Jedermann kann dort im FD Stadtplanung, Zimmer 

1.12 während der Sprechzeiten 

Mo 08.30 bis 12.00 Uhr 

Die 08.30 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr 

Mi geschlossen, Termine nach Vereinbarung 

Do 08.30 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr 

Fr 08.30 bis 12.00 Uhr 

kostenlos in die Satzungsunterlagen einsehen und 

über deren Inhalt Auskunft erlangen. 

Geltungsbereich: 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 2. 

Änderung des Bebauungsplanes ist in den Anlage 1 

der Bekanntmachung nachrichtlich wiedergegeben. Sie 

verläuft auf der östlichen Seite des Straßengrundstücks 

der Spremberger Straße, auf der westlichen Seite des 

Straßengrundstückes der Teschenstraße, auf der süd-

lichen Seite des Straßengrundstückes der Alten Berli-

ner Straße und entlang der nördlichen Grenze der 

Anliegergrundstücke 5090 und 237 bzw. entlang der 

östlichen Grenze der Anliegergrundstücke 5090 und 

236/1 aus der Flur 5 der Gemarkung Hoyerswerda. 

Hinweise: 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Weiterhin wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 

für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 

diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 

Zudem gelten nach § 4 Abs. 4 Satz SächsGemO Sat-

zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 

nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 

zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 

2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 

gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 

1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 

machen. 
 

Hoyerswerda, den 14.10.2013 
 

Skora 

Oberbürgermeister 
 

Anlagen 
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3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Schlussbekanntmachung zum Feststellungsbeschluss 

des Stadtrates der Stadt Hoyerswerda zur 3. Änderung 

des Flächennutzungsplanes nach § 6 Abs. 5 BauGB 

und Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbe-

hörde 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.06.2013 die  

3. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fas-

sung von April 2013 beschlossen. Die Begründung 

zum Flächennutzungsplan und die Erklärung über die 

Berücksichtigung der Umweltbelange wurden gebilligt. 

Das Landratsamt Bautzen (Bauaufsichtsamt) hat die  

3. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Bescheid 

vom 01.10.2013, Aktenzeichen 621.39:HY-03, geneh-

migt. 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Be-

gründung und die zusammenfassende Erklärung über 

die Berücksichtigung der Umweltbelange sind im 

Fachbereich Bau der Stadt Hoyerswerda, Altes Rat-

haus, Markt 1 niedergelegt. Jedermann kann dort im 

Fachdienst Stadtplanung, Zimmer 1.13 während der 

Sprechzeiten 

 

Mo 08.30 bis 12.00 Uhr 

Die 08.30 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr 

Mi geschlossen, Termine nach Vereinbarung 

Do 08.30 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr 

Fr 08.30 bis 12.00 Uhr 

kostenlos die Änderungsunterlagen einsehen und über 

deren Inhalt Auskunft erlangen. 

 

Geltungsbereich: 

 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der  

3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in der 

Anlage 1 der Bekanntmachung nachrichtlich wiederge-

geben. 

 

Hinweise: 

 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

und Abs. 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung werden 

nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 

innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 

schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht wor-

den sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 

oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 

 

 

Hoyerswerda, den 16.10.2013 

 

 

Skora 

Oberbürgermeister  (Dienstsiegel) 

 

 
Anlagen  
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Bekanntmachung der Ostsächsischen Spar-
kasse Dresden zum Jahresabschluss 2012 
 

Der Jahresabschluss der Ostsächsischen Sparkasse 

Dresden zum Stichtag 31. Dezember 2012 wurde im 

elektronischen Bundesanzeiger, Ausgabe vom  

10. September 2013, bekannt gegeben. 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der VBH als 
Netzbetreiber des Elektrizitätsverteilernetzes 
 

die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH über-

nehmen von der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 

mbH mit Wirkung ab dem 01.01.2014 sämtliche Rechte 

und Pflichten als Netzbetreiber des Elektrizitätsvertei-

lernetzes für das Netzgebiet der Stadt Hoyerswerda in 

den Ortsteilen Bröthen, Dörgenhausen, Knappenrode, 

Schwarzkollm und Zeißig. Bestehende vertragliche 

Vereinbarungen (Netzverträge) zum Netzanschluss, 

zur Anschlussnutzung/Einspeisung und zur Netznut-

zung führt die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda 

GmbH grundsätzlich als Rechtsnachfolger fort. 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der VBH als 
Netzbetreiber des Gasverteilernetzes 
 

die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH über-

nehmen von der Energieversorgung Schwarze Elster 

GmbH mit Wirkung ab dem 01.01.2014 sämtliche 

Rechte und Pflichten als Netzbetreiber des Gasvertei-

lernetzes für das Netzgebiet der Stadt Hoyerswerda in 

den Ortsteilen Bröthen/Michalken, Dörgenhausen, 

Schwarzkollm und Zeißig. Bestehende vertragliche 

Vereinbarungen (Netzverträge) zum Netzanschluss, 

zur Anschlussnutzung/Einspeisung und zur Netznut-

zung führt die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda 

GmbH grundsätzlich als Rechtsnachfolger fort.  

 

 

Öffentliche Bekanntmachung – Aufforderung 
zur Bereitstellung von Austauschland 
 

Bodenordnung – Zusammenführung von Boden- und 

Anlageneigentum nach dem Landwirtschaftsanpas-

sungsgesetz (LwAnpG) i. d. F. vom 03. Juli 1991 

(BGBI. I, S.1418), zuletzt geändert durch das Gesetz 

vom 22. Dezember 1997 (BGBI. I, S. 3224) 

 

Bodenordnungsverfahren Schwarzkollm (Kläranlage, 

Teil II), Stadt Hoyerswerda 

Landkreis Bautzen - Verfahrenskennzahl:  250459 

 
Aufforderung zur Bereitstellung von Austauschland 

 

Das Landratsamt Bautzen führt in Schwarzkollm ein 

Verfahren zur Zusammenführung von getrenntem Bo-

den- und Anlageneigentum nach § 64 des Landwirt-

schaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) durch. Im vor-

genannten Verfahren sind die betroffenen Bodeneigen-

tümer gemäß § 58 Abs. 1 LwAnpG mit wertgleichem 

Land abzufinden. 

Eigentümer von Grund und Boden vornehmlich in der 

Gemarkung Schwarzkollm und den angrenzenden 

Gemarkungen werden deshalb aufgefordert, zur Verfü-

gung stehendes Austauschland für das o. g. Verfahren 

zu benennen und bereitzustellen. 

Gesucht werden vorrangig landwirtschaftliche Nutzflä-

chen (Acker, Grünland). 

Falls die Bereitschaft von Bodeneigentümern besteht, 

Tauschflächen in der beschriebenen Qualität im Bo-

denordnungsverfahren bereitzustellen, werden diese 

Bodeneigentümer um eine schriftliche oder telefoni-

sche Mitteilung an das vom Landratsamt Bautzen be-

auftragte Büro unter Angabe der o. g. Verfahrenskenn-

zahl gebeten: 

 

 Sächsische Landsiedlung GmbH 

 Büro Radibor 

 Cölln Hoyerswerdaer Straße 26 

 02627 Radibor 

 Tel. 035935/38099 oder 38009 

 Herr Krämer, Frau Jatzwauk 

 

Sollten die bereitgestellten Flächen den Anforderungen 

entsprechen, werden die betreffenden Bodeneigentü-

mer in das laufende Verfahren einbezogen. Die bereit-

gestellten Flächen werden durch die Flurbereinigungs-

behörde des Landkreises Bautzen bewertet und der 

Wert während des Bodenordnungsverfahrens in Geld 

ausgeglichen. 

Gemäß § 62 LwAnpG trägt die Kosten des Verfahrens 

(Durchführung, Vermessung, Beurkundung…) der 

Freistaat Sachsen. 

 

Cölln, den 10.10.2013 
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Sprechtag der Schiedsstelle 
 

Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 

Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 

 
04. November 2013 

in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
im Zimmer 1.24 

 

im Alten Rathaus, Markt 1, statt. 

 

Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 

dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-

rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, 

Schmerzensgeldforderungen, Nachbarschaftsrecht 

usw.) sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z.B. Belei-

digung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persön-

lich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden. 

 

Schriftliche Anträge können durch Einwohner der Stadt 

Hoyerswerda an folgende Anschrift gerichtet werden: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Schiedsstelle 

S.-G.-Frentzel-Str.1 

02977 Hoyerswerda 

 

Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 

den Fachdienst Recht und Controlling der Stadt 

Hoyerswerda unter der Telefonnummer 457171 gestellt 

werden. 

 

 

Sprechtag der Handwerkskammer 
 

Für Handwerksbetriebe bietet die Handwerkskammer 

Dresden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hoyerswer-

da gemeinsame Sprechtage an. 

 

Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht Dirk Pan-

nenborg den Handwerksbetrieben zur Verfügung. 

 

Der nächste Sprechtag ist am 14.11.2013 in der Zeit 

von 9 bis 12 Uhr im historischen Ratssaal des Alten 

Rathauses, Erdgeschoss, Zimmer 1.19, Markt 1, in 

02977 Hoyerswerda. 

 

Der nächste Termin für das 2. Halbjahr 2013 ist am:  

12.12.2013 

Um Anmeldung wird gebeten. Termine können mit Dirk 

Pannenborg, Handwerkskammer Dresden, telefonisch 

unter 0351 4640-947 oder per E-Mail: 

dirk.pannenborg@hwkdresden.de vereinbart werden.  

Auszug aus dem Dienstleistungsangebot der HWK:  

 

- Betriebswirtschaftliche Beratung  

- Technische Beratung  

- Energie- und Umweltberatung  

- Beratung zu Messen und Ausstellungen  

- Außenwirtschaftsberatung und internationale 

Kooperationsbörse  

- EDV-Beratung  

- Kooperationen und Wirtschaftsauskünfte (ge-

bührenpflichtig) 

 

 

Altersjubilare im Monat November 2013 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

 
80 Jahre 

 

Guschel, Edith   01.11.1933 

H.-von-Fallersleben-Str. 28 

 

Schützel, Gerda   02.11.1933 

Liselotte-Herrmann-Str. 20 

 

Dress, Siegfried   03.11.1933 

Erich-Weinert-Str. 12 

 

Müller, Eva   03.11.1933 

Röntgenstr. 28 

Proksch, Annelore  03.11.1933 

Schulstr. 7 B 

 

Seyfert, Horst   03.11.1933 

Senftenberger Str. 17 

 

Grimm, Ernfried   05.11.1933 

Birkenweg 7 

 

Wicha, Christa   05.11.1933 

Schulstr. 23 B 

 

Pahl, Brigitte   06.11.1933 

Claus-von-Stauffenberg-Str. 13 A 

 

Perlick, Horst   08.11.1933 

Schöpsdorfer Str. 33 
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Wölke, Margarete  09.11.1933 

Bautzener Allee 40 

 

Madaus, Wilfried   11.11.1933 

Käthe-Niederkirchner-Str. 5 

 

Ritter, Steffi   11.11.1933 

Franz-Liszt-Str. 49 

 

Wenzel, Rosemarie  12.11.1933 

Bautzener Allee 35 

 

Hendel, Joachim   13.11.1933 

Konrad-Zuse-Str. 8 

 

Neitzel, Willi   14.11.1933 

Johannes-R-Becher-Str. 34 

 

Petsch, Erika   14.11.1933 

Bautzener Allee 47 

 

Mittrach, Herta   16.11.1933 

Collinsstr. 12 

 

Lehmann, Peter   20.11.1933 

Bautzener Allee 10 

 

Koch, Margot   24.11.1933 

Erich-Weinert-Str. 46 

 

Rex, Ursula   24.11.1933 

Johann-Sebastian-Bach-Str. 8 

 

Bartsch, Klaus   26.11.1933 

Bröthener Weg 13 

 

Skora, Gertrud   26.11.1933 

Dresdener Straße 7 D 

 

 
85 Jahre 

 

Hoffmann, Ingeburg  03.11.1928 

Pestalozzistr. 4 E 

 

Nauke, Elli   03.11.1928 

Thomas-Müntzer-Str. 26 B 

 

Bäns, Dorothea   04.11.1928 

Geschwister-Scholl-Str. 12 

 

Gromberg, Hildegard  14.11.1928 

An der Thrune 7 A 

Bertz, Charlotte   16.11.1928 

Lipezker Platz 1 

 

Prasdorf, Kurt   17.11.1928 

Konrad-Zuse-Str. 16 

 

Seiler, Willi   17.11.1928 

Käthe-Niederkirchner-Str. 13 

 

Kochta, Johanna   21.11.1928 

Lipezker Platz 1 

 

Petzold, Ilse   21.11.1928 

Hufelandstr. 11 

 

Lohwasser, Hedwig  24.11.1928 

Ortsteil Zeißig, 

Friedensstr. 22  

 

Schulz, Rudolf   29.11.1928 

Schulstr. 21 C 

 

 
90 Jahre 

 

Weigert, Katharina  12.11.1923 

Straße des Friedens 3 

 

Häse, Marianne   13.11.1923 

Ortsteil Bröthen/Michalken,  

Dresdener Straße 122 

 

Scholz, Irmgard   15.11.1923 

Am Stadtrand 6 C 

 

Voigtländer, Kurt   18.11.1923 

Otto-Damerau-Str. 7 

 

Graf, Marie   22.11.1923 

Ortsteil Dörgenhausen,  

Am Elstergrund 7 

 

Peter, Gerda   27.11.1923 

Thomas-Müntzer-Str. 26 A 

 

 
95 Jahre 

 

Schulz, Margot   16.11.1918 

Gerhard-von-Scharnhorst-Str. 2  
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Aufbewahrung von Fundsachen  
 

In der Zeit vom 01.09.2013 bis 30.09.2013 wurden 

folgende Gegenstände aufgefunden: 

 

- 26er Damenfahrrad "Columbus", Farbe weinrot mit 

Korb; ohne Gangschaltung; 

- 26er Trekkingfahrrad, rot übersprüht, mit Kinderfahr-

radsitz "Polisport"; 

- 28er Herrenfahrrad "Fischer", rot, keine Gangschal-

tung; 

- 28er Trekkingfahrrad "Hercules" "Summertime", sil-

berfarben; 

- 28er Trekkingfahrrad "Alaska", "Staiger", Farbe weiß, 

mit Hängerkupplung; 

- 28er Trekkingfahrrad "Rex", "Prophete" "Aluminium", 

Farbe schwarz; 

- 28er Damenfahrrad (DDR) Farbe blau zum Lneker zu 

weiß, mit Hängerkupplung; 

- 28er Damenfahrrad "Amsterdam", Farbe dunkeltürkis, 

3 Gang-Schaltung, 

- 28er Damenfahrrad "Winora", Farbe pink/dunkelmint, 

mit Korb, „Torpedo“ Gang-Schaltung, 

- Damenfahrrad ohne Räder "Touring", Farbe rot, sil-

berne Schutzbleche, ohne Gangschaltung 

 

bei allen Fundfahrrädern ist die Rahmennummer be-

kannt, 

 

- Schlüsselbund mit vier Schlüsseln davon zwei mit 

Plastikaufsatz, Einkaufschips und Flechtband; 

- Schlüsselbund mit vier Schlüsseln in schwarzer Ta-

sche, Schlüssel sind mit Nummern versehen, Karabi-

ner; 

- Schlüsselbund mit 16 Schlüsseln, davon sechs mit 

schwarzer und einer mit blauer Kappe und Anhänger; 

- Schlüsselbund mit fünf Schlüsseln in schwarzer Ta-

sche; 

- Schlüsselbund mit zwei SI-Schlüsseln mit Plastikauf-

satz (lila und grün) sowie Lederanhänger; 

- Autoschlüssel "Mazda" mit Anhänger; 

- Autoschlüssel "Skoda"; 

- Autoschlüssel "VW" in weinroter Schlüsseltasche mit 

Anhänger; 

- Ledertasche (A5 Format) mit Inhalt; 

- Sporttasche "Puma", Farbe schwarz/rot mit T-Shirt 

Größe 34, 3/4-Hose, Turnschuhe und zwei Jacken; 

- Einkaufsbeutel "Yves Rocher" mit Fahrradsattelbe-

zug, gelber Schaufel, Schere und sonstigem Kleinzeug; 

- Tasche aus Stoff (rotkariert) und schwarzem Leder 

und diversem Elektronikinhalt; 

- Brille mit schmalen Gläsern, Gestell weinrot-metallic 

im Brillenetui (Leder) mit Putztuch; 

- Sportgerät 

 

sowie Fundsachen, welche im C & A Hoyerswerda 

vergessen worden sind, wie Tücher, Mützen, Jacken, 

verschiedene Brillen, Modeschmuck, Kleinspielzeug 

sowie sonstiges. 

 

Für Fundsachen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-

frist von sechs Monaten. Danach werden die Gegen-

stände versteigert (außer Schlüssel). 

 

 

Das Bürgeramt informiert zum Wohngeld 
 

Wohnen kostet Geld - oft zu viel für den, der ein gerin-

ges Einkommen hat. Deshalb wird in solchen Fällen 

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als staatlicher 

Zuschuss zu den Kosten für Wohnraum geleistet. 

Wohngeld gibt es 

 

- als Mietzuschuss für Mieter einer Wohnung oder 

 eines Zimmers oder für Bewohner eines Heims 

- als Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigen

 heims oder einer Eigentumswohnung. 

 

Unerheblich für die Gewährung des Zuschusses ist, ob 

der Wohnraum in einem Altbau oder Neubau liegt und 

ob er öffentlich gefördert, steuerbegünstigt oder frei 

finanziert worden ist. 

 

Wohngeld ist kein Almosen des Staates. Wer zum 

Kreis der Berechtigten gehört, hat darauf einen 

Rechtsanspruch. 

 

Ob ein Wohngeldanspruch besteht, hängt von drei 

Faktoren ab: 

 

1. der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushalts-

 mitglieder 

2. der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung 

und 

3. dem Gesamteinkommen. 

 

Haushalten, die bisher kein Wohngeld erhalten hatten 

und die durch ihre Miete hoch belastet sind, wird emp-

fohlen, den Anspruch auf Wohngeld überprüfen zu 

lassen.  

Für Rückfragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen der 

Wohngeldstelle unter der Telefonnummer 03571 

456361 zur Verfügung. 
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Information über die Widerspruchsmöglichkeit 
gegen die Datenübermittlung gemäß  
§ 58 Wehrpflichtgesetz 
 

 

Zum 01.07.2011 trat das Wehrrechtsänderungsgesetz 

2011 in Kraft. Frauen und Männer, die Deutsche im 

Sinne des Grundgesetzes sind, können sich nunmehr 

verpflichten, einen freiwilligen Wehrdienst zu leisten. 

Die Meldebehörden haben gemäß § 58 Abs. 1 Wehr-

pflichtgesetz jährlich Familienname, Vornamen und 

gegenwärtige Anschrift von Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 

werden, an das Bundesamt für Wehrverwaltung zu 

übermitteln. Von dort wird den Betroffenen Informati-

onsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften zuge-

sandt. 

Gemäß § 18 Abs. 7 Melderechtsrahmengesetz ist die 

Datenübermittlung nur zulässig, soweit die Betroffenen 

nicht widersprochen haben. Bis zum 28.02.2014 kön-

nen die betroffenen Frauen und Männer des Geburts-

jahrganges 1997 von ihrem Widerspruchsrecht Ge-

brauch machen.  

 

Sie werden gebeten, dies dem Bürgeramt/ Bürgerser-

vice, Dillinger Straße 1, schriftlich bzw. bei persönlicher 

Vorsprache mitzuteilen. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen des 

Bürgeramtes unter der Telefonnummer 03571 456354 

zur Verfügung. 
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